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Frage und Antwort
Demandez et nous vous répondrons

Antwort Nr. 45004 wird in nächster Nummer unter der Rubrik «Rechts-Auskunft»

erteilt.

Präge No. 45005:

Ich habe in einer Spezialschweisserei ein Differentialgehäuse schweissen
lassen und brieflich ausdrücklich gebeten, die Arbeif nur dann auszuführen,

wenn das Gehäuse nach dem Schweissen wieder einwandfrei zu verwenden
sei. Die Schweisserei antwortete, sie würde für die Haltbarkeit garantieren
und die Flächen würden auch wieder abdichten. Bei der Montage des ge-
schweissten Gehäuses zeigte sich aber, dass sich dieses so stark verzogen
hatte, dass es unbrauchbar war. Ich musste ein neues Gehäuse beschaffen
und ersuchte nunmehr die Schweisserei, mir die bereits bezahlten Kosten
wieder zurückzuzahlen. Die Schweisserei weigert sich mit der Begründung, die
Arbeit sei sachgemäss ausgeführt und sie treffe kein Verschulden.

Antwort No. 45005:

Ihr Anspruch auf Zurückzahlung ist zweifellos berechtigt. Er wäre es sogar
dann, wenn Sie nicht noch ausdrücklich die Auftragserteilung davon abhängig

gemacht hätten, dass das Gehäuse nach dem Schweissen wieder einwandfrei

verwendbar sein müsse. Wer einen Schweissauftrag annimmt, muss, wenn
die Gefahr des Verziehens besteht, den Kunden darauf aufmerksam machen,
dass der Auftrag in jeder Weise auf seine Gefahr geschieht. Unterbleibt ein
solcher Vorbehalt, so kann im Falle des Verziehens der Schweisser jedenfalls
keine Bezahlung verlangen, auch wenn er die eigentliche Arbeif sachgemäss

ausgeführt hat, ihm also insoweit kein Verschulden zur Last fällt.

Rad-Umänderungen Rieht- und Schweissarbeiten

Rad-Reparaturen (Achsen, Differentialwellen etc.)

Zuverlässig und preiswert Anfertigung v. Bestandteilen
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